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möglichen „Erleichterungen 
Prüfung der Jahresabschlüsse und zur Eröffnungsbilanz“ vom 22.04.2022 
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 Kostenübernahme des Caterings für die Veranstaltung „Megawoodstock“ 
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Für die Baumaßnahme „Bushaltestelle Pfeilergraben“ (5.4.1.10/2047.7852000) gingen zweck-



Für die Maßnahme „Mensa/Cafeteria Bestehornpark“ wurden an vier dicht aufeinanderfolgenden 
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Für die Maßnahme „Mensa/Cafeteria Bestehornpark“ wurden Auszahlungsermächtigungen 
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wurde festgestellt, dass die Stelle „Büroassistenz“ im Teilplan Wirtschaftsförderung 
entfallen ist und dafür eine Stelle „Büroassistenz /SB DMS“ in einer niedrigeren Entgelt-
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Anlagengruppe „Anzahlung im Bau“ in das Konto „Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte“ 
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dem Konto „Geleistete Anzahlungen, 
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„Sonderposten auf Anzahlung“ 

Im Rahmen der Städtebauförderung „Innenstadtsanierung“ wurden von der Stadt Aschersleben 
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https://www.haufe.de/id/beitrag/jahresabschlussanalyse-finanzwirtschaftliche-analyse-61-anlagendeckungsgrade-HI2730854.html
https://www.haufe.de/id/beitrag/jahresabschlussanalyse-finanzwirtschaftliche-analyse-61-anlagendeckungsgrade-HI2730854.html
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Zuge der Straßensanierung „Über 
den Brücken“ in Aschersleben 

Einzelmaßnahme „Ersatzneubau 
19“

–

–
Einzelmaßnahme „Sicherung 
Hopfenmarkt 20 / Großer Halken 5“

–

–
„Modernisierung 

Hopfenmarkt 20 / Großer Halken 5“

„Engels und Klopstockstraße“ 

Entwicklung „Sanierung Außenhülle 

Freckleben“ 

Raumes „Dachsanierung Dorfgemein
Schierstedt“

nahverkehrs „Haltestelle 
Schenkenplatz in OT Wilsleben“
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Aschersleben 

11 Bestätigungsvermerk 

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 
2019 geprüft. 

In der Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung des 

Jahresabschlusses nach den kommunalrechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen - Anhalt und 

den ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen obliegen der Verantwortung des Oberbürger- 
meisters. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten 

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzu- 
geben. 

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 141 Abs. 1 KVG LSA unter Berücksichtigung des Be- 
schlusses des Stadtrates vom 06.07.2022 zur Inanspruchnahme der „Erleichterungen für die Auf- 

stellung und Prüfung der Jahresabschlüsse und zu Eröffnungsbilanz” vorgenommen. Danach hat 
das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen insoweit risikoorientiert da- 

hingehend geprüft, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Fi- 

nanz- und Vermögenslage der Stadt Aschersleben darstellt. 

Die Prüfung wurde überwiegend auf der Basis eines risikoorientierten Prüfungsansatzes vorgenom- 
men. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für die Beurteilung bildet. Die Prüfung hat zu keinen den Bestätigungsvermerk beeinflus- 

senden Beanstandungen geführt. Festgestellte Unstimmigkeiten wurden entweder sofort berichtigt 
oder deren Berichtigung wird vor Aufstellung des nächsten Jahresabschlusses wenn nötig vorge- 
nommen. 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: 

„Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2019 den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzen- 

den Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen sowie den Bestimmungen des Runderlasses vom 

22.04.2022 und vermittelt unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Aschersle- 
ben.” 

Aschersleben, den 27.04.2026 

WU. ES, | 
Mau 

Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes


